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Verein/ Büro 

Im Berichtsjahr 2024 hat der Vereinsvorstand regelmäßig Sitzungen per Teams abgehalten. 

Zusätzlich traf er sich zu zwei Klausurtagen am Vereinssitz in Oberhausen, im April und 

November. Die Themen 

dieser Treffen waren vor 

allem die Planung von 

Fundraisingmaßnahmen 

sowie die finanzielle Lage in 

Brasilien und Deutschland.   

Der Austausch zwischen dem 

Aufsichtsrat und dem 

Vorstand wurde 

kontinuierlich gepflegt. Der 

Aufsichtsrat wurde durch die 

Protokolle der 

Vorstandssitzungen und zusätzliche Informationen stets über die aktuelle Situation des 

Vereins informiert und bei wichtigen Entscheidungen beratend hinzugezogen. Sowohl 

Vorstand als auch Aufsichtsrat sind ehrenamtlich tätig und erhalten keine Vergütung.  

Im Berichtszeitraum konnte die Vereinsvorsitzende Sonja Kienzle als Vertretung des 

deutschen Vereins nicht nach Brasilien reisen. 

Die Jahreshauptversammlung fand am 29. Juni 2024 am Vereinssitz statt. Es lagen keine 

Anträge auf Mitgliedschaft vor, jedoch 

wurde ein Austrittsantrag eingereicht, 

wodurch sich  die Mitgliederzahl von 57 

auf 56 verringert hat. 

Der Verein war im Berichtszeitraum bei 

verschiedenen Veranstaltungen präsent. 

Weitere Details hierzu sind im Bericht 

Öffentlichkeitsarbeit zu finden. 

An dieser Stelle dankt der Verein allen 

ehrenamtlichen Helfer:innen sowie den 

Vereinsmitgliedern. Ohne ihren Einsatz wäre die Arbeit in dieser Form nicht möglich. Ein 

besonderer Dank gilt Doris Sander, die seit vielen Jahren jeden Mittwoch ehrenamtlich den 

Secondhand-Shop öffnet und betreut.  

In der Personalstruktur des Vereins gab es im Jahr 2024 keine Veränderungen bei den 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Maren Schermuly arbeitet in Teilzeit mit 15 Stunden im 

Bereich Spendenerfassung und Spenderpflege, Monika te Heesen ebenfalls in Teilzeit mit 15 

Stunden im Bereich der Patenschaftsverwaltung und Patenpflege, und Jennifer Becker ist 
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Vollzeit mit 39 Stunden als Büroleitung tätig. Jennifer Becker nimmt regelmäßig an 

Vorstandssitzungen und Klausurtagen teil. Zudem finden monatliche Teambesprechungen 

statt, meist zwischen Ralf te Heesen und Jennifer Becker, um aktuelle Themen und Ideen  zu 

besprechen. Die Stelle von Frau Maren Schermuly wird bis April 2025 zu einem Drittel durch 

die Arbeitsagentur finanziert. 

Die Gesamtbruttovergütung für die drei Mitarbeiterinnen belief sich im Jahr 2024 auf ca. 

85.000 Euro. 

Der Verein war auch 2024 weiterhin Mitglied bei KoBra - die Kooperation Brasilien, im Eine 

Welt Netz NRW - das Landesnetzwerk entwicklungspolitischer Vereine in Nordrhein-

Westfalen und im beo.netzwerk - dem Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement in 

Oberhausen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat konnte ebenfalls fortgeführt 

werden.  

Die "Kinderdorf Rio-Stiftung für internationale Partnerschaft mit Lateinamerika" wurde 

2003 von dem damaligen Vereinsvorstand und Aufsichtsrat von Kinder in Rio e.V. gegründet 

und ist somit eine verbundene Organisation. Das Stiftungskapital bei Gründung betrug 

108.492,80 Euro. Durch Zustiftungen über insgesamt 31.000 Euro wurde das Gesamtkapital 

auf 139.492,80 Euro erhöht. 

Die Grünanlage und die Räumlichkeiten des Vereinssitzes wurden bei Arbeitseinsätzen mit 

den Vereinsmitgliedern gepflegt und renoviert. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

2024 hat Kinder in Rio die Hilfsprojekte in Brasilien mit zielgerichteten Botschaften und 

vielseitigen Formaten in den Fokus gerückt. Dieser Bericht fasst zusammen, wie die 

Spender:innen informiert, einbezogen und für die Arbeit begeistert wurden. 

Spenderkommunikation 

Insgesamt wurden 2024 drei Spenderbriefe verschickt, in denen mit individuellen Geschichten 

aus den Projekten auf die schwierige Situation der Kinder und Jugendlichen in Brasilien 

aufmerksam gemacht wurde. 

▪ Das Ostermailing erreichte 1.748 aktive Spender:innen.

▪ Der Herbstbrief informierte mit neuen Flyern zum Thema

Patenschaften und Anlassspenden: 1.227 Spender:innen

erhielten den Patenschaftsflyer, 519 Paten und 

Dauerspender:innen den Anlassspendenfolder.

▪ Das Weihnachtsmailing mit Kalenderbeilage für 2025 ging an

7.970 Adressen.

Kommunikationsmittel mit Wiedererkennungswert 

Angelehnt an das Design der Website wurden zwei neue Flyer gestaltet: 

▪ Spendenflyer zu Patenschaften – Familien-Patenschaft und Kinder-in-Rio-

Patenschaft

▪ Anlassspendenfolder – für Spendenaktionen zu besonderen Ereignissen

Beide Flyer stehen als Printversion und zum Download auf www.kinderinrio.de 

unter Infomaterial zur Verfügung.  

Infostände & Präsenz vor Ort 

Dank der Unterstützung vom Büroteam und engagierter Vereinsmitglieder präsentierte sich 

Kinder in Rio bei verschiedenen lokalen Events mit einem Infostand: 

▪ Stadtteilfest Alte Heid – 08.06.2024

▪ Gemeindefest St. Marien – 01.09.2024

▪ Gemeindefest St. Antonius mit Kinderdorf Stiftung – 14./15.09.2024

▪ Benefizkonzert Rotary Club Bottrop-Wittringen – 09.11.2024

An den Ständen konnten sich die Besucher:innen persönlich über die Vereinsarbeit 

informieren.

http://www.kinderinrio.de/


6

Soziale Medien 

Auf Facebook und Instagram wurde die Kinder-in-Rio-Community regelmäßig auf dem 

Laufenden gehalten:  

▪ Postings & Stories: Updates aus den Projekten in Brasilien, Berichte

aus Deutschland und Einblicke in die Vereinsarbeit

▪ Follower-Zahlen: Facebook  830 Follower; Instagram 250 Follower

▪ Spendenaktionen online begleitet: Aktionen wie "Oppa Tom rockt den

Pott" und "Fight for the Change" erreichten mit ihren Beiträgen hohe

Aufmerksamkeit in den sozialen Medien

Spendenaktionen  

Die Vielfalt der Aktionen der Kinder-in-Rio-Unterstützer:innen beeindruckte: 

▪ Fight for the Change initiierten auch 2024 wieder eine sportliche

Challenge. 5 Tage, 5 Länder, 500 km und 5.000 Höhenmeter sind Tom,

Enrico, Jan und Philippe mit dem Fahrrad gefahren und berichteten

täglich auf Instagram von ihrer Tour. Über 8.000 Euro sind mit ihrem

Einsatz für Kinder in Rio zusammengekommen (Spendeneingang 01/25).

▪ Oppa Tom rockt den Pott - Tom Kux und die Helfer:innen mit Herz

liefen in 14 Tagesetappen durch 36 Gemeinden und über 482 km zu

Fuß durch das Ruhrgebiet – alles für den guten Zweck. Auf der 2.

Etappe stoppten sie auch im Büro in Oberhausen und wurden vom

Kinder-in-Rio-Team mit Pasta versorgt. Über 24.000 Euro kamen bei der

Aktion zusammen und Kinder in Rio durfte sich als eine von vier

Hilfsorganisation über eine Spendensumme von über 6.000 Euro

freuen.

▪ Der Rotary Club Bottrop-Wittringen veranstaltete im November ein

Benefiz-Konzert, um Spenden für neue berufsbildende Nähkurse in

Brasilien zu sammeln.

▪ Beim Nikolausmarkt in Gladbeck verkaufte Ludger Weijers seine

handgefertigte Holzdekoration zu Gunsten von Kinder in Rio und

spendete die Einnahmen in Höhe von 3.400 Euro.

▪ Am Eine-Welt-Stand in Dortmund sammelte Hubert Pabst 2.000 Euro

Spenden für den Verein.

▪ Die KAB St. Josef und Hermann Josef-Schepers organisierten eine

Altkleideraktion und sammelten 200 Euro Spenden.

▪ Anlassspenden - über 9.000 Euro wurden anlässlich von fünf

Geburtstagen und einem Trauerfall gespendet.

Kinder in Rio bedankt sich bei allen Aktiven herzlich für ihren Einsatz bei den 
Infoständen und den Spendensammlungen.  

https://www.facebook.com/kinderinrio/
https://www.instagram.com/kinderinrio/
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Brasilien  

Kinder schützen – Familien stärken 

Im Geschäftsjahr 2024 konnte der Verein Kinder in Rio gemeinsam mit seinem brasilianischen 

Partnerverein Aldeia da Criança Alegre die wertvolle Arbeit in Brasilien weiterhin erfolgreich 

fortsetzen. Dabei lag der Fokus auf mehreren wichtigen Bereichen:  

Erstens wurden die Unterstützung und Betreuung von Kindertagesstätten ausgebaut. Diese 

Einrichtungen spielen eine zentrale Rolle, um Vorschulkindern eine sichere und förderliche 

Umgebung zu bieten, in der sie spielen, lernen und sich entwickeln können.  

Zweitens wurde die Begleitung von Kindern und Familien in Risikosituationen intensiviert. 

Hierbei handelt es sich um Familien, die mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, 

wie etwa Armut, Gewalt oder andere soziale Probleme. Die Familienhilfe zielt darauf ab, diese 

Familien zu unterstützen, ihre Lebenssituation zu verbessern und den Kindern stabile und 

liebevolle Umfelder zu ermöglichen.  

Drittens wurden die Aktivitäten in den Kinder- und Jugendhäusern „Portas Abertas“ in den 

Städten Rio de Janeiro, Petrópolis und Nova Friburgo weitergeführt. Diese Zentren bieten 

täglich eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die dort pädagogisch betreut 

werden, an Freizeitaktivitäten teilnehmen und soziale Kompetenzen entwickeln können.  

Dank der engagierten Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Partnerverein konnten all 

diese Projekte auch im Jahr 2024 erfolgreich umgesetzt werden. Damit wird weiterhin 

sichergestellt, dass die Kinder und Familien in den genannten Regionen Unterstützung, 

Hoffnung und Perspektiven erhalten.  
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Kinder- und Jugendhäuser – Portas Abertas 

Die Kinder- und Jugendzentren „Portas Abertas“ bieten eine wichtige Anlaufstelle für Kinder 

und Jugendliche, die vor oder nach der Schule die Einrichtungen besuchen. Diese Zentren sind 

an insgesamt drei Standorten vertreten und betreuen täglich etwa 400 Mädchen und Jungen. 

Die Betreuung erfolgt im Rahmen einer geregelten Halbtagsbetreuung, die sowohl 

pädagogische als auch freizeitpädagogische Aktivitäten umfasst. Ziel ist es, die jungen 

Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihnen vielfältige Möglichkeiten zur 

Entfaltung zu bieten. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der schulischen, motorischen und emotionalen 

Förderung der Kinder und Jugendlichen. Die pädagogischen Fachkräfte, darunter 

ErzieherInnen und KursleiterInnen, begleiten die Kinder während ihres Aufenthalts und setzen 

sich dafür ein, ihnen Perspektiven außerhalb von negativen Einflüssen wie Drogen, Kriminalität 

und Gewalt aufzuzeigen. Durch abwechslungsreiche Aktivitäten werden sowohl die geistige als 

auch die körperliche Entwicklung gefördert. Dies schafft die Grundlage für ein selbstbewusstes 

und besseres Leben. 

Alle TeilnehmerInnen erhalten im Rahmen der Betreuung eine Mahlzeit, was besonders 

wichtig ist, um ihre Gesundheit zu unterstützen 

und ihnen Energie für den Tag zu geben. Die 

Betreuung zielt darauf ab, soziale Kompetenzen 

zu stärken, kognitive Fähigkeiten zu fördern und 

den Kindern und Jugendlichen wichtige Werte zu 

vermitteln. Mit den erlernten sozialen und 

kognitiven Kompetenzen können sie sich leichter 

in ihre Gemeinschaft integrieren und haben 

bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der 

Zukunft. 

Für die Mädchen, die am Projekt teilnehmen, 

wird zusätzlich eine spezielle Mädchengruppe 

angeboten. Diese wird von einer Psychologin 

und einer Sozialarbeiterin geleitet und bietet den jungen Frauen einen geschützten Raum, um 

sich auszutauschen, Unterstützung zu erhalten und ihre persönlichen Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln.  

Während der Winter- und Sommerferien wurde außerdem eine Ferienbetreuung organisiert, 

die bei den Kindern sehr gut angekommen ist. In dieser Zeit konnten die Kinder und 

Jugendlichen ihre Ferien sinnvoll nutzen, neue Freunde kennenlernen und an verschiedenen 

Aktivitäten teilnehmen.  
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Das Angebot in den Kinder- und Jugendzentren wird 

durch verschiedene Feste und Feierlichkeiten ergänzt, 

die im Laufe des Jahres stattfinden. Dazu gehören 

beispielsweise Ostern, das Juni-Fest, der Tag des Kindes, 

Weihnachten und weitere besondere Anlässe. Diese 

Veranstaltungen tragen dazu bei, das 

Gemeinschaftsgefühl zu stärken und den Kindern Freude 

und Abwechslung zu bieten. 

Im Berichtszeitraum wurden sowohl in Nova Friburgo als 

auch in Petrópolis alle diese Aktivitäten und 

Veranstaltungen fast ausschließlich durch brasilianische 

FördererInnen und SpenderInnen finanziert. Ihre 

Unterstützung ist entscheidend, um die vielfältigen 

Angebote aufrechtzuerhalten und den Kindern und Jugendlichen eine stabile und förderliche 

Umgebung zu bieten. 

Die Eltern der teilnehmenden Mädchen und Jungen werden durch verschiedene Angebote, 

wie Elternabende, Elternberatungsgespräche und andere unterstützende Maßnahmen, aktiv in 

ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Unser interdisziplinäres Team, das aus Fachleuten 

verschiedener Bereiche besteht, arbeitet eng mit den Eltern zusammen, um sie in ihrer 

wichtigen Rolle als Erziehungsberechtigte zu unterstützen.  

Dabei werden die Eltern ermutigt, ihre Fähigkeiten im Umgang mit ihren Kindern zu erweitern, 

neue Erziehungsmethoden kennenzulernen und gemeinsam Lösungen für Herausforderungen 

im Familienalltag zu entwickeln. Ziel ist es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern, 

damit die Kinder in einem liebevollen und förderlichen Umfeld aufwachsen können.  
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Familienhilfe – Umfassende Unterstützung für hilfsbedürftige Familien 

Unser interdisziplinäres Team, bestehend aus erfahrenen SozialarbeiterInnen und 

PsychologInnen, engagiert sich mit großem Einsatz in der Familienarbeit, Familienberatung 

und aufsuchenden Familienhilfe. Insgesamt betreuen wir derzeit 50 Familien, die auf unsere 

Unterstützung angewiesen sind, an unseren drei Projektstandorten. Unser Ziel ist es, Familien 

in schwierigen Lebenslagen zu begleiten, zu beraten und ihnen praktische Hilfe anzubieten, 

damit sie ihre Herausforderungen bewältigen können. 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Begleitung und Unterstützung meist alleinerziehender 

Mütter. Diese Frauen stehen oft vor vielfältigen Herausforderungen, sei es im Alltag, bei der 

Kindererziehung oder bei der Organisation ihrer sozialen und beruflichen Perspektiven. Unser 

qualifiziertes Team besucht die Familien regelmäßig zu Hausbesuchen und führt 

Beratungsgespräche, um die Mütter in ihrem Alltag zu stärken. Dabei helfen wir ihnen, den 

Zugang zu sozialen Diensten zu finden, beispielsweise bei der Suche nach einem 

Betreuungsplatz in Kindertagesstätten, Schulen oder berufsbildenden Kursen. Ebenso 

unterstützen wir bei der Vermittlung an Gesundheitsdienste oder psychologische 

Beratungsstellen, falls dies notwendig ist. 

Darüber hinaus assistieren wir 

bei der oft komplexen 

Beantragung sozialer 

Leistungen und amtlicher 

Dokumente, um den Familien 

den bürokratischen Aufwand 

zu erleichtern. In akuten 

Notfällen bieten wir auch 

materielle Unterstützung an, 

um die unmittelbaren 

Bedürfnisse der Familien zu 

decken. Dazu gehören beispielsweise die Bereitstellung von Lebensmittelkörben, Kleidung, 

Medikamenten, Windeln, Möbeln und Gebrauchsgegenständen. Auch Schulmaterialien, 

Zahnarztbehandlungen oder kleinere Renovierungsarbeiten können wir in Absprache mit den 

Familien organisieren, um ihre Lebenssituation zu verbessern. 

Unsere Arbeit wird durch die enge Zusammenarbeit mit den Leitungen der von uns 

unterstützten Kindertagesstätten sowie den KursleiterInnen der Kinder- und Jugendhäuser 

ergänzt. Diese Fachkräfte geben uns wertvolle Hinweise auf Familien, die dringend auf Hilfe 

angewiesen sind. Im Jahr 2024 konnten wir durch gezielte Beratung und Unterstützung vielen 

Familien aus akuten Krisensituationen heraushelfen und ihnen neue Perspektiven eröffnen. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Angebote sind die monatlich stattfindenden Elterngruppen, 

die in den Kinder- und Jugendzentren Portas Abertas durchgeführt werden. Diese Gruppen 

bieten Erziehungsberechtigten, zumeist alleinerziehenden Müttern die Möglichkeit, sich 
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einmal im Monat in einem geschützten Rahmen auszutauschen und beraten zu lassen. Dabei 

werden wichtige Themen wie Gesundheit und Vorsorge, häusliche Gewalt, 

Erziehungsmethoden sowie Drogen- und Alkoholmissbrauch ausführlich besprochen. Die 

Treffen werden durch Vorträge von externen Fachkräften ergänzt, um den 

Erziehungsberechtigten eine professionelle Unterstützung zu gewährleisten. 

Unsere Familienhilfe ist darauf ausgerichtet, Familien in schwierigen Situationen zu 

stabilisieren, ihre Ressourcen zu aktivieren und ihnen Wege aufzuzeigen, um langfristig ein 

selbstbestimmtes und erfülltes Leben führen zu können. Wir sind stets bemüht, individuell auf 

die Bedürfnisse jeder Familie einzugehen und ihnen mit Empathie und Fachkompetenz zur 

Seite zu stehen. 

Besonders wichtig sind die Nähkurse, die Jugendlichen und jungen Müttern ohne Ausbildung 

den Einstieg in die Berufswelt ermöglichen. Sie bieten die Chance auf Einkommen und 

Zukunftsperspektiven. Im Schneider- und Nähkurs lernen sie den Umgang mit Nähmaschinen 

sowie alle Kenntnisse im Nähen und Schneidern, um später im formellen oder informellen 

Sektor zu arbeiten oder ein eigenes kleines Unternehmen zu gründen. Pro Kurs sind maximal 

zwölf Teilnehmende ab 14 Jahren zugelassen. Die Kurse dauern vier Monate, finden mehrmals 

pro Woche statt und umfassen das Nähen verschiedener Kleidungsstücke, Maße, 

Schnittmuster und Stoffzuschnitt. Die Kurszeiten werden je nach Bedarf an Schulzeiten und die 

Verfügbarkeit der Mütter angepasst.  
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Kindertagesstätten und weitere Projektkooperationen 

Unsere Kindertagesstätten sowie die weiteren Projektkooperationen, die wir im Rahmen 

unserer Arbeit unterstützen, sind zentrale Anlaufstellen für Kinder, Familien und die 

Gemeinschaft. Um die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, die in diesem Bereich 

auftreten, bestmöglich bewältigen zu können, bieten wir eine breite Palette an 

Unterstützungsmaßnahmen an. Diese Unterstützung erfolgt sowohl regelmäßig als auch 

punktuell, je nach Bedarf und Situation, um flexibel auf die jeweiligen Anforderungen 

reagieren zu können.  

Zum Beispiel leisten wir monatliche Hilfen, die 

sich auf den Kauf von Lebensmitteln 

beziehen. Diese Unterstützung ist besonders 

wichtig, um die Ernährungssicherheit der 

Kinder und Familien zu gewährleisten und 

sicherzustellen, dass sie die nötige Versorgung 

erhalten.  

Darüber hinaus leisten wir punktuelle oder 

bedarfsabhängige Unterstützung bei 

Renovierungsarbeiten, die notwendig sind, 

um die Räumlichkeiten sicher, ansprechend 

und kindgerecht zu gestalten. Das kann 

beispielsweise die Reparatur von Spielplätzen, 

das Streichen von Wänden oder die 

Modernisierung von Sanitäranlagen 

umfassen. Ebenso helfen wir bei 

Neuanschaffungen von Materialien, Möbeln oder technischen Geräten, die den Alltag in den 

Einrichtungen erleichtern und verbessern.  

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unseres Vereins spielen eine zentrale Rolle in der 

Zusammenarbeit. Sie stehen in regelmäßigem Kontakt mit den Leitungen der 

Kindertagesstätten und anderen Kooperationspartnern. Dabei beraten sie bei einer Vielzahl 

von Fragen, die den organisatorischen, pädagogischen oder sozialen Bereich betreffen. Sie 

helfen bei der Lösung von Problemen, die im Alltag auftreten können, sei es im Bereich der 

Personalplanung, der Elternarbeit oder bei Konflikten innerhalb der Einrichtungen.  

Ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit ist es auch, konkrete Bedarfe zu erfassen und an die 

entsprechenden Stellen weiterzuleiten. Das können finanzielle Mittel, personelle Ressourcen 

oder spezielle Materialien sein. Durch diese enge Zusammenarbeit können wir gezielt auf die 

Herausforderungen vor Ort eingehen, die Qualität der Betreuung sichern und gemeinsam 

nachhaltige Lösungen entwickeln. Unser Ziel ist es, die Einrichtungen bestmöglich zu 

unterstützen, damit sie ihre wichtige Aufgabe in der Gemeinschaft weiterhin erfolgreich 

erfüllen können.  
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Der Partnerverein „Aldeia da Criança Alegre“ 

Im April des Jahres 2024 fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Partnervereins 

statt. Diese Versammlung ist ein wichtiger Termin im Kalender des Vereins, bei dem die 

Mitglieder zusammenkommen, um die vergangenen Aktivitäten zu reflektieren, die zukünftige 

Ausrichtung zu planen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Mitglieder hatten die 

Gelegenheit sich auszutauschen und gemeinsam die Weichen für das kommende Jahr zu 

stellen. 

Der Vorstand des Partnervereins besteht derzeit aus insgesamt sechs ehrenamtlich tätigen 

Mitgliedern. Diese engagierten Personen übernehmen verschiedene Verantwortlichkeiten und 

Aufgaben, um die Ziele des Vereins zu fördern. Jedes Vorstandsmitglied wird für ein Mandat 

von zwei Jahren gewählt. Die ehrenamtliche Arbeit im Vorstand ist eine bedeutende Säule des 

Vereins, da sie sicherstellt, dass die Organisation effizient und zielgerichtet arbeitet, ohne dass 

dabei finanzielle Mittel für Gehälter aufgewendet werden müssen. 

Die Gesamtkoordinatorin des Partnervereins, Frau Fernanda Milanez, spielt eine zentrale Rolle 

in der Organisation und Koordination der verschiedenen Projektstandorte. Sie sorgt dafür, dass 

die Strukturen innerhalb des Vereins klar definiert sind und die Vernetzung zwischen den 

einzelnen Standorten reibungslos funktioniert. Ihre Aufgaben umfassen die Planung, 

Organisation und Überwachung der Aktivitäten vor Ort sowie die Koordination der Teams, die 

in den verschiedenen Regionen tätig sind. Fernanda Milanez stellt sicher, dass die Projekte 

effizient umgesetzt werden und die Ressourcen optimal genutzt werden. 

Die Teammitglieder, die in den verschiedenen Projektstandorten tätig sind, nehmen 

regelmäßig an externen und internen Fortbildungen teil. Diese Weiterbildungsmaßnahmen 

sind essenziell, um die Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu stärken, neue Methoden und 

Ansätze kennenzulernen und die Qualität der Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Zudem 

treffen sich die Teammitglieder regelmäßig zu Evaluationen und Planungssitzungen. Bei diesen 

Treffen werden die bisherigen Aktivitäten bewertet, Herausforderungen besprochen und neue 

Strategien entwickelt, um die Projekte noch erfolgreicher zu gestalten. Diese regelmäßigen 

Zusammenkünfte tragen dazu bei, die Motivation hochzuhalten und die Zusammenarbeit 

innerhalb des Teams zu fördern. 

Der brasilianische Partnerverein ist auch im Jahr 2024 weiterhin aktiv in der Öffentlichkeit 

präsent. Er ist sowohl im Internet sichtbar, beispielsweise auf der eigenen Webseite und in 

sozialen Medien, als auch in der lokalen Presse vertreten. Diese Öffentlichkeitsarbeit ist 

wichtig, um die Bekanntheit des Vereins zu steigern, Unterstützer zu gewinnen und die 

Öffentlichkeit über die laufenden Projekte und Erfolge zu informieren. 

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising wird weiterhin von zwei Personen betreut, 

die sich eine Stelle teilen. Diese beiden engagierten Mitarbeitenden sind verantwortlich für die 

Gewinnung neuer Spender, Förderer und Kooperationspartner, um die finanzielle Basis des 

Vereins zu sichern und auszubauen. Sie kümmern sich außerdem um den Außenauftritt des 

Partnervereins, also um die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation von 
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Veranstaltungen und die Pflege der Medienpräsenz. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich 

ist die Bearbeitung von Projektanträgen, um Fördermittel zu beantragen, sowie die Pflege der 

Spenderdatenbank, um eine nachhaltige Beziehung zu den Unterstützern aufzubauen und zu 

pflegen. 

Auch im Jahr 2024 erhielt der brasilianische Partnerverein staatliche Subventionszahlungen, 

die von den lokalen Behörden in den Städten Nova Friburgo und Petrópolis bereitgestellt 

werden. Diese finanziellen Zuschüsse sind eine wichtige Unterstützung für die Umsetzung der 

Projekte vor Ort und tragen dazu bei, die Arbeit des Vereins langfristig zu sichern und 

auszubauen. Die Subventionszahlungen werden regelmäßig 

Im Jahr 2024 konnten sowohl die Jugendherberge, das Gästehaus in Rio de Janeiro sowie die 

Vermietung von Häusern zur Erhöhung der Eigenmittel in Brasilien beitragen.  
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Unser Jahr 2024 in Zahlen: Der Finanzbericht - 

Erläuterungen zum Jahresabschluss: 

Kinder in Rio e.V. legt jedes Jahr seine Bücher offen, um nachzuweisen, dass die Gelder 

ausschließlich für die in der Satzung festgelegten Zwecke eingesetzt wurden. 

Die satzungsgemäßen Arbeitsinhalte unserer Hilfsorganisation konnten weiterhin in 

vollem Umfang durchgeführt werden. Die Transfersumme nach Brasilien im Jahr 2024 

betrug EUR 290.902,79 (2023: 306.986,77 2022: 229.789,47; 2021: 169.840; 2020: 

262.140; 2019: 210.230).  

Die Mittel für unsere Arbeit beziehen wir nahezu vollständig von privaten Spendern. 

Externe Prüfer:innen und unter anderem auch das Deutsche Zentralinstitut für soziale 

Fragen (DZI) garantieren unseren Unterstützer:innen, dass die Spendengelder dort 

ankommen, wo sie gebraucht werden. 

Die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024 wurde wie 

auch im Vorjahr von der Oberhausener Steuerberatungskanzlei „Großmann Thiemann 

Rentmeister PartGmbB“ erstellt und ist komplett im Anhang zum Jahresbericht beigefügt. 

Der Rechnungsprüfer und Steuerberater Ulrich Thiemann hat am 25.04.2025 den Inhalt, 

Umfang und das Ergebnis der Prüfung in einem von ihm unterzeichneten, schriftlichen 

Bericht dokumentiert. 

Uns ist ein Höchstmaß an Sicherheit für die Korrektheit unserer Jahresrechnungslegung 

und unsere Hilfe in Brasilien wichtig, daher lassen wir den Jahresabschluss freiwillig 

zusätzlich von der unabhängigen Oberhausener Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

„Dr. Schulte GmbH“ prüfen. Die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2024 haben wir im 

Mai 2025 übergeben und die Prüfung beauftragt. Bei Erstellung des Jahresberichtes war 

die Prüfung noch nicht final abgeschlossen. Der Prüfbericht wird nach Vorlage auf unserer 

Homepage unter „Transparenz“ veröffentlicht. 

Der Jahresabschluss aus dem Jahr 2023 ist mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Schulte GmbH“ versehen. 

Der vollumfängliche Jahresabschluss mit vollständigem Bestätigungsvermerk ist online 

einsehbar: www.kinderinrio.de/transparenz. 

Zum 31. Dezember 2024 verfügte der Verein über eine Liquidität als Rücklage in Höhe 

von EUR 283.377,78 (2023: 304.925,50) Im Jahre 2020 hat unser Verein eine Erbschaft 

in Höhe von EUR 280.000 und im Jahre 2022 eine Schlusszahlung aus dieser 

Erbschaftsangelegenheit in Höhe von EUR 29.519,59 erhalten, die maßgeblich Ursache für 

die Rücklage ist. Wir haben einen strategischen Investitionsplan erstellt und werden diese 

Mittel verantwortungsvoll in den nächsten Jahren verwenden. 

 

 

 

http://www.kinderinrio.de/transparenz


 

 

  

4 

 

 

16 

 

Die Spendeneinnahmen betrugen im Jahr 2024 EUR 399.924,52 (2023: 304.165,47, 

2022: 302.478,17). Ein großer Teil stammt aus zwei Einnahmen aus Erbschaften in Höhe 

von insgesamt EUR 86.991,91. Die anderen Spendeneingänge konnten wir 

erfreulicherweise um fast EUR 9.000 erhöhen. Nachhaltige und langfristige Förderungen 

erhalten wir mit einem ca. 62%igen Anteil der Gesamtspenden mit insgesamt EUR 

192.682,54 (2023: 194.318,90) von unseren Patenschaftsspender:innen und 

Dauerspender:innen.  

Im Jahr 2024 konnten wir außerdem EUR 68.630,31 (2023: 71.111,99) an allgemeinen 

Einmalspenden, EUR 29.517,51 (2023: 18.641,77) an zweckgebundenen Projektspenden 

und Großspenden von über EUR 1.000 mit insgesamt EUR 22.102,25 (2023: 22.061,89) 

erhalten. 
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Im Jahr 2024 sind keine direkten Förderungen des Aachener Kindermissionswerkes „Die 

Sternsinger“ erfolgt und direkt bei unserem Partnerverein eingegangen. Das Hilfswerk 

„Die Sternsinger“ hat Zuständigkeiten, administrative Abläufe und 

Projektförderrichtlinien geändert. Hierdurch sind Verzögerungen entstanden. Wir stehen 

mit dem für uns traditionell wichtigem Partnerhilfswerk in Kontakt, um die zukünftige 

Kooperation neu aufzustellen. Alle Zahlungen werden immer, wie in den Vorjahren, direkt 

nach Brasilien zu unserem Partnerverein transferiert. 

Die Kostenpositionen werden ebenfalls im Detail in dem angehängten 

Jahresrechnungsbericht 2024 aufgezeigt. Die Personalkosten sind mit insgesamt  

EUR 85.377,97 auf Vorjahresniveau. 

Auch die weiteren Kostenpositionen sind nahezu unverändert gegenüber dem 

Vorjahr. Lediglich gibt es korrelierende Verschiebungen von Kosten über dem 

Jahresultimo, z.B. bei den Druckkosten. Aufgrund falscher Abrechnungen der 

Nebenkosten haben wir die Nebenkosten-Abrechnungen 2022 und 2023 im Jahr 2024 

nachgebucht. Eine finale Klärung mit dem Verpächter des Vereinssitzes an der 

Brücktorstraße in Oberhausen steht kurz bevor. 

Im Jahr 2024 haben wir eine eingehende Analyse aller Ausgaben durchgeführt. Durch 

leichte Modifikationen konnten wir alle notwendigen Kosten auf ein Minimum reduzieren 

und auch im Jahr 2024 unverändert belassen.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2024 zeigt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 

EUR 27.492,89 (im Jahr 2023: negatives Ergebnis EUR 142.739,20). Ursächlich hierfür 

war die Ausgaben für satzungsgemäße Zwecke (Transferleistungen nach Brasilien). 

Das Jahr 2024 hatte für unseren Partnerverein „Aldeia da Crianca Alegre“ 

(http://www.aldeiario.org.br/a_aldeia.html) wiederholt besondere Herausforderungen, 

da fest zugesagte Subventionszahlungen seitens der Stadt- und Gemeindeverwaltungen 

zur Mitfinanzierung der sozialen Tätigkeiten in der Region zum Jahresende nicht gezahlt 

wurden. Wir haben mit weiteren Transfers zum Jahresende in dieser finanziellen 

Liquiditätsnotlage geholfen. Dieser ungeplante Mehrbetrag finanziert die 

Aufrechterhaltung der Arbeit und Projekte in Brasilien. Den Fehlbetrag haben wir 

unseren Rücklagen entnommen. 

http://www.aldeiario.org.br/a_aldeia.html
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Der Transferbudgetplan war für das Jahr 2024 mit EUR 171.000 angesetzt, jedoch 

mussten wir wie zuvor beschrieben darüberhinaus zusätzlich EUR 70.000 überweisen 

sowie weitere EUR 50.902,79 für projektbezogene Verwendungen. Diese Beträge 

wurden im Rahmen von Vorstandsbeschlüssen bewusst aus den Rücklagen entnommen, 

um Sonderprojekte in Brasilien weiterfinanzieren und entwickeln zu können sowie 

individuell zu fördern. Die Direktprojektspenden haben wir von Förderern 

projektbezogen erhalten.  

Für das Jahr 2025 haben wir mit dem Partnerverein Aldeia einen Transferbudgetplan mit 

EUR 180.000 besprochen. Damit überweisen wir neben den projektbezogenen 

Direktspenden jeden Monat EUR 15.000 nach Brasilien. 

Im Anhang dieses Finanzberichtes folgt auch eine Finanzübersicht der Jahre 2019 bis 

2024 im Vergleich. 

Hier die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung: 
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Unser Antrag auf Verlängerung des Spenden-Siegels für den Zeitraum 01.07.2020 bis 

30.06.2022 wurde geprüft und am 30.03.2023 positiv zertifiziert. Damit wurde uns das 

DZI-Spenden-Siegel erneut zuerkannt. Wir sind stolz darauf, dass wir nunmehr seit  

31 Jahren ununterbrochen die sieben Spenden-Siegel-Standards erfüllen. 

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bescheinigt uns mit dem 

Spendensiegel eine angemessene Planung, Durchführung und Kontrolle der Hilfsprojekte, 

die wir wie folgt erfüllen: 
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1. Die Organisation leistet satzungsgemäße Arbeit. 

2. Leitung und Aufsicht sind angemessen strukturiert, klar voneinander getrennt und 

werden wirksam wahrgenommen. 

3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit informieren überwiegend klar, wahr, sachlich 

und offen. 

4. Der Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben ist 

nach DZI-Maßstab angemessen („angemessen“ = 10 % bis unter 20 %). Die 

Wirksamkeit des Mitteleinsatzes wird überprüft, und die Ergebnisse werden 

dokumentiert und veröffentlicht. 

5. Die von der Organisation gezahlten Vergütungen berücksichtigen den Status der 

Gemeinnützigkeit, die Qualifikation, das Maß an Verantwortung und den 

branchenüblichen Rahmen. 

6. Mittelbeschaffung und -verwendung sowie die Vermögenslage werden 

nachvollziehbar dokumentiert und angemessen geprüft. 

7. Die Organisation berichtet offen und umfassend über ihre Arbeit, Strukturen und 

Finanzen. 

 

Den Verlängerungsantrag für den Zeitraum bis zum 30.06.2024 haben wir im April 2025 

bereits beim DZI eingereicht. Die Prüfung ist aktuell in Bearbeitung. 

Die anliegende „Ausgabendarstellung gemäß DZI-Konzept“ schlüsselt die 

Ausgabenpositionen. Demnach haben wir Verwaltungsausgaben in Höhe von  

EUR 45.995,54 (Vorjahr 2023: EUR 54.854,21) und damit eine seit vielen Jahren 

weiterhin niedrige Verwaltungsquote in Höhe von ca. 10,5% und verbleiben im DZI-

Status „angemessen“. Damit wirkt ein nahezu 90%iger Anteil der Spenden direkt und 

indirekt in unseren Hilfsmaßnahmen in Brasilien.  
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Auch im Jahre 2024 wurden wir unverändert vom Hilfswerk „ADVENIAT“ u nterstützt. 

Insbesondere beim Umgang mit der Spenderdatenerfassungssoftware der Firma 

„Enterbrain“ sind uns die Mitarbeiter:innen von ADVENIAT eine große Hilfe und ein 

wichtiger Partner. 

Im Rahmen unserer digitalen Organisationsaufstellung nutzen wir diverse Online-

Angebote der Banken und Sparkassen zur digitalen Datenübertragung und Erfassung in 

unserem Softwaresystem. 

Unsere Stiftung: 

Im Jahre 2003 wurde die „Kinderdorf-Rio-Stiftung für internationale Partnerschaft mit 

Lateinamerika“ gegründet.  Mit der Gründung und drei Zustiftungen aus Erbschaften und 

Spenden konnte die Stiftung ein Kapital in Höhe von 139.492,80 Euro bilden. Dieses 

Kapital ist konservativ bei Banken angelegt. Mit den regelmäßigen jährlichen Erträgen 

unterstützt die Stiftung Projekte des „Kinder in Rio e.V.“ im Großraum Rio de Janeiro. Im 

Jahre 2024 wurde das Projekt „Erziehung zum Frieden“ in Höhe von EUR 5.000 

mitfinanziert. Die Fördermittel werden für die Personalkosten und neues pädagogisches 

und didaktisches Unterrichtsmaterial verwendet. 

Eine Stiftung zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf Dauer angelegt ist. Ist das 

entsprechende Stiftungskapital einmal vorhanden, bringt es fortwährend Früchte – 

unabhängig von der Entwicklung der Einzelspenden. Die Stiftung wendet sich deshalb vor 

allem an jene Spender:innen, die dauerhaft die Arbeit von  

„Kinder in Rio e.V.“ unterstützen möchten, sogar über ihren Tod hinaus, und die zugleich 

auf die besondere Steuerbegünstigung Wert legen, die vom Gesetzgeber für 

Zuwendungen an Stiftungen vorgesehen ist. 

Der Weihbischof des Bistums Essen, Ludger Schepers, hat die persönliche 

Schirmherrschaft für die Stiftung übernommen. Mitglieder des Vorstands der Stiftung 

sind Dietmar Schulz und Ralf te Heesen. 

Weitere Informationen zur Stiftung sind zu finden unter:  

https://kinderinrio.de/an-unsere-stiftung-spenden/ 

 

Unser Dank: 

Von Herzen danken wir allen, die die Arbeit unseres Vereines auch im Berichtsjahr 2024 

sowohl finanziell als auch anderweitig tatkräftig unterstützt haben. Alle Beteiligten, 

besonders den aktiven Mitgliedern unseres Vereines, tragen dazu bei, dass unsere 

Hilfsmaßnahmen in Brasilien weiter und nachhaltig durchgeführt werden können. Muito 

obrigado! 

 

 

 

https://kinderinrio.de/an-unsere-stiftung-spenden/


Finanzübersicht: 2019 bis 2024 im Vergleich

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Ertrag:

Spenden 312.932,61 € 304.165,47 € 302.478,17 € 326.458,20 € 343.308,13 € 354.367,16 €

Zuschüsse / Förderm. 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.500,00 € 7.301,50 € 500,00 €

Mieterträge 6.000,00 € 5.560,00 € 5.000,00 € 4.896,00 € 4.896,00 € 4.896,00 €

sonst. betr. Erträge 6.873,23 € 4.953,00 € 1.529,00 € 1.153,00 € 1.180,00 € 5.476,65 €

Summe 325.805,84 € 315.678,47 € 309.007,17 € 339.007,20 € 356.685,63 € 365.239,81 €

z.K. Zugang
Anlagevermög
en -
Erbschaften

86.991,91 € 0,00 € 29.519,59 € 0,00 € 280.000,00 € 0,00 €

z.K. Summe
Anlagevermög
en (Kasse)
zum 31.12.

283.380,78 € 303.736,00 € 446.475,20 € 474.526,53 € 409218.20 152.202,81 €

Aufwand:

Personal 85.417,94 € 85.323,63 € 73.619,84 € 42.350,10 € 60.297,93 € 76.155,56 €

Reise 276,00 € 0,00 € 467,40 € 1.327,26 € 1.693,96 € 5.831,22 €

Abschreibungen 0,00 € 4.481,00 € 1.660,00 € 3.114,95 € 2.123,76 € 0,00 €

Raumkosten 22.475,36 € 15.542,41 € 20.650,54 € 18.210,60 € 13.326,38 € 12.289,04 €

Kosten Büro 2.145,81 € 3.156,86 € 2.986,13 € 1.936,84 € 2.677,87 € 1.557,20 €

Buchhaltung 5.939,35 € 5.873,25 € 6.033,90 € 11.065,50 € 5.638,63 € 10.141,48 €

Beratung 2.950,00 € 3.048,26 € 4.165,00 € 16.796,62 € 3.341,96 € 1.729,72 €

Druckkosten 10.784,94 € 8.894,86 € 4.452,78 € 5.538,94 € 6.727,99 € 8.514,01 €

Didaktische Mat. 7.189,96 € 5.929,90 € 2.968,52 € 3.692,62 € 4.646,00 € 5.874,61 €

sonst. 
Verwaltungskosten

11.135,49 € 17.513,30 € 16.785,03 € 8.443,62 € 11.514,92 € 16.144,57 €

Sonst. Kosten 1.073,00 € 1.667,43 € 1.809,48 € 1.732,65 € 1.465,24 € 3.413,34 €

Transfer Brasilien 290.902,79 € 306.986,77 € 229.789,47 € 169.840,00 € 262.140,00 € 211.271,02 €

Summe 440.290,64 € 458.417,67 € 365.388,09 € 284.049,70 € 375.594,64 € 352.921,77 €

Gewinn/
Verlust

-114.484,80 € -142.739,20 € -56.380,92 € 54.957,50 € -18.909,01 € 12.318,04 €
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Ausgabendarstellung gemäß dem DZI-Konzept "Werbe- und Verwaltungsausgaben

Korrektur
Sach- und sonstige Ausgaben für Projektförderung
Transfer Brasilien ("Aldeia da Crianca alegre" 291.907,45 €
minus Personal ( dt. Vertreter) 0,00 €
minus Fracht, Post 0,00 €

291.907,45 €

Personalausgaben für Programmausgaben:
Personal ( Vertretung Dt. Verein) 0,00 €
Personal (46%) 37.736,42 €
Vorbereitung und Begleitung AE/Praktikas 3.382,27 €
Versicherungen (20%) ( beziehen sich auf Ehremamtliche) 445,05 €

41.563,74 €

Sach- und sonstige Ausgaben für Programmausgaben:
Reisekosten (50%) 138,00 €
Hauskosten (46%) 10.338,67 €
Didaktische Materialien 7.189,96 €
Fracht, Post 0,00 €
Bürokosten (46%) 342,92 €
Infobil 290,77 €
Sonstige Kosten 1.440,00 €
Bankgebühren (50%) 320,63 €

20.060,95 €

Persoalausgaben für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
Personal (26%) 21.329,28 €

Sach- und sonstige Ausgaben für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
Veröffentlichungen 10.784,94 €
Hauskosten (26%) 5.843,59 €
Porto, Telekommunikation 1.400,33 €
Bürokosten (26%) 193,82 €
Reisekosten (50%) 138,00 €

18.360,69 €

Personalausgaben für Verwaltung
Personalkosten ( 28%) 22.970,00 €

Sach- und sonstige Ausgaben für Verwaltung
Hauskosten (28%) 6.293,10 €
Bürokosten (28%) 208,73 €
Versicherungen (80%) 1.780,19 €
Bankgebühren (50%) 320,63 €
KFZ- Kosten 106,22 €
Sonstiges ( Wirtschaftsprüfung, DZI-Gebühren …) 14.316,66 €
Rundungsdifferenz

23.025,54 €

Gesamtausgaben 439.217,64 € 439.217,64 € 0,00 €

Spenden sammelnder Organisationen" für 2024

Probe (lt. GuV)
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Mitgliederliste des Vorstandes von Kinder in Rio e.V. 

Frau Sonja Kienzle 59269 Beckum 

Herr Philipp Diepmans 24939 Flensburg 

Frau Nina Haberkorn 50935 Köln 

Herr Ralf te Heesen 46147 Oberhausen 

Frau Mareille Landau 45276 Essen 

Herr Patrick Münzner 45481 Mülheim 

Mitgliederliste des Aufsichtsrates von Kinder in Rio e.V. 

Herr Martin Schwamborn 59469 Ense-Bremen 

Herr Gerd-Dieter Fischer 53783 Eitorf 

Herr Martin Kleine 44803 Bochum 

Herr Hermann-Josef Schepers 46117 Oberhausen 

Herr Ludger Weijers 45964 Gladbeck 

Herr Martin Krumscheid 46117 Oberhausen 

Herr Josef Maria Diepmans 46045 Oberhausen 



Kinder in Rio e.V.

Brücktorstr. 139 a
46047 Oberhausen

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2024
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I. Auftrag und Auftragsdurchführung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung des Vereins

Kinder in Rio e. V.

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung der 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus 

vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, 

sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerbe-

raterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. 

Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung auf der 

Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 

Für die Durchführung des Auftrages und unserer Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis 

zu Dritten - die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende 

Berufsausübungsgesellschaften, Stand Oktober 2023, maßgebend, die als Anlage beigefügt 

sind.

Oberhausen, 25. April 2025

                                  

      Ulrich Thiemann

     Diplom-Kaufmann

                                                                                         Steuerberater



II. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse:

Bezeichnung Kinder in Rio e. V.

Sitz: Brücktorstr. 139 a, 46047 Oberhausen

Gründung: 9. Dezember 1967 in Oberhausen 
Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Duisburg unter der Nr. VR 
40781

Vereinszweck: Einziger und unterscheidender Zweck ist die Unterstützung hilfsbedürftiger 
Kinder und Heranwachsender sowie die Information über die Situation dieses 
Personenkreises (…). Der Verein versucht, diesen Zweck zu erreichen durch 
Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Freunde (…), wissenschaftliche 
Vorträge und Informationsveranstaltungen über die Situation von 
hilfsbedürftigen Kindern und Heranwachsenden sowie deren Familien.

Satzung: Die derzeit gültige Fassung der Vereinssatzung ist zuletzt am 1. Februar 2014 
geändert worden. Dabei wurde der Name des Vereins in „Kinder in Rio e. V.“ 
geändert.

Rechnungsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Organe des Vereins: 1. Jahreshauptversammlung
2. Vorstand
3. Aufsichtsrat

Vorstand: Sonja Kienzle, Beckum, Vorsitzende
Ralf te Heesen, Oberhausen
Philipp Diepmans, Flensburg
Nina Haberkorn, Köln
Mareille Landau, Essen
Patrick Münzner, Mülheim a. d. Ruhr

Aufsichtsrat: Martin Schwamborn, Ense-Bremen, Vorsitzender
Hermann-Josef Schepers, Oberhausen
Dr. Gerd-Dieter Fischer, Eitorf
Ludger Weijers, Gladbeck
Josef Maria Diepmans, Oberhausen
Martin Krumscheid, Oberhausen
Martin Kleine, Bochum

Steuerliche Verhältnisse:

Finanzamt: Oberhausen-Süd

Steuernummer. 124/5782/0274

Veranlagungen: Das Finanzamt hat zuletzt am 30.09.2024 einen Körperschaftsteuer-

Freistellungsbescheid für 2020 bis 2022 erteilt.



III. Jahresabschluss



Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene

Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten

und Werten 1,00 1,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-

gleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken

Grundstücke, grundstücks-

gleiche Rechte und Bauten 1,00 0,00

Gebäude 1,00 0,00

2. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

Vereinsausstattung 1,00 1,00

Sonstige Anlagen und

Ausstattung 1,00 1,00

4,00 2,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Kasse, Bank 283.377,78 304.925,50

Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Vereinskapital

1. Vereinskapital § 62 Abs. 3 AO 271.159,88 298.650,77

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. sonstige Rückstellungen 11.554,13 5.481,75

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Sonstige Verbindlichkeiten 668,77 795,98

283.382,78 304.928,50 283.382,78 304.928,50

BILANZ

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen

zum

AKTIVA 31. Dezember 2024 PASSIVA
 



Übertrag 27.492,89- 142.739,20-

Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Zuschüsse 0,00 1.000,00

2. Sonstige nicht steuerbare

Einnahmen 399.924,52 304.165,47

399.924,52 305.165,47

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 0,00 4.481,00

2. Personalkosten 85.417,97 85.323,63

3. Reisekosten 276,00 0,00

4. Raumkosten 22.475,36 15.542,41

5. Übrige Ausgaben 331.048,31 351.403,20

439.217,64 456.750,24

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich 39.293,12- 151.584,77-

B. VERMÖGENSVERWALTUNG

I. Einnahmen

1. Ertragsteuerfreie Einnahmen

Miet- und Pachterträge 6.000,00 5.560,00

Zins- und Kurserträge 5.552,23 3.533,00

11.552,23 9.093,00

II. Ausgaben

1. Ausgaben/Werbungskosten

Sonstige Ausgaben 857,00 849,41

Gewinn/Verlust
Vermögensverwaltung 10.695,23 8.243,59

C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1

1. Umsatzerlöse 1.321,00 1.420,00

2. Sonstige betriebliche

Aufwendungen 216,00 818,02

Gewinn/Verlust

Sonstige Geschäftsbetriebe 1 1.105,00 601,98

Gewinn/Verlust
Sonstige Geschäftsbetriebe 1.105,00 601,98

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen



Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

Übertrag 27.492,89- 142.739,20-

D. JAHRESERGEBNIS 27.492,89- 142.739,20-

1. Entnahmen aus dem

Vereinskapital 27.492,89 111.071,63

2. Entnahmen aus gebundenen

Ergebnisrücklagen 0,00 31.667,57

E. ERGEBNISVORTRAG 0,00 0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen



IV. Anlagen



Geschäftsjahr Vorjahr

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

27 0 EDV-Software, entgeltl. erworben 1,00 1,00

Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten

55 0 Grundstückswert bebaut mit Gebäuden 1,00 0,00

Gebäude
100 0 Gebäude 1,00 0,00

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Vereinsausstattung
320 0 Büroeinrichtung 1,00 1,00

Sonstige Anlagen und
Ausstattung

410 0 Geschäftsausstattung 1,00 1,00

Kasse, Bank
920 0 Kasse 2.373,98 3.828,38

940 0 Postbank 63 8384 39 1.803,36 4.503,58

945 0 Stadtsparkasse 220 269 7.391,64 7.976,44

946 0 Deutsche Bank 597 3565 00 5.506,59 787,89

947 0 Bank im Bistum Geschäftsguthaben 29 6708 300,00 300,00

948 0 Bank im Bistum 29670 01 3 52.012,36 9.316,39

951 0 Bank im Bistum 0282 82 1.254,82 4.179,73

952 0 Bank im Bistum #29670021 150.000,00 230.000,00

960 0 Pax-Bank 2002 920 010 62.734,99 44.033,05

963 0 PAX- Bank #8558 55 0,04 0,04

283.377,78 304.925,50

Summe Aktiva 283.382,78 304.928,50

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen

AKTIVA



Geschäftsjahr Vorjahr

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Vereinskapital § 62 Abs. 3 AO
1170 0 Vereinskapital 271.159,88 298.650,77

sonstige Rückstellungen
1220 0 Sonstige Rückstellungen 11.554,13 5.481,75

Sonstige Verbindlichkeiten
1812 0 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 0,00 50,57

1814 0 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 668,77 745,41

668,77 795,98

Summe Passiva 283.382,78 304.928,50

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen

PASSIVA



Übertrag 321.391,00- 291.755,19 136.799,19-

31.12.2024 Vorjahr

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

IDEELLER BEREICH

Zuschüsse
2303 0 Fördermittel 0,00 1.000,00

Sonstige nicht steuerbare
Einnahmen

2000 0 Erhaltene Spenden/Zuwendungen 66.630,31 69.000,10

2000 1 Einmal Spenden > 1.000 € 24.102,25 22.061,89

2000 3 Spenden Paten 104.946,37 105.390,83

2000 4 Spenden Kita-Plätze 7.335,16 9.030,61

2000 5 Dauerspender 78.641,01 79.897,46

2000 6 Spenden zweckgebunden 31.277,51 18.641,77

2000 9 Bußgelder 0,00 142,81

2001 0 Erbschaften 86.991,91 0,00

399.924,52 304.165,47

Abschreibungen
2500 0 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 3.702,00-

2501 0 Sofortabschreibung GWG 0,00 779,00-

0,00 4.481,00-

Personalkosten
2551 3 Löhne & Gehälter Werbung/Öffentlichkeit. 21.329,28- 21.302,23-

2551 4 Löhne & Gehälter Verwaltung 22.970,00- 22.940,88-

2551 5 Einsätze Brasilien 3.382,27- 3.391,95-

2551 6 Löhne und Gehälter Programmausgaben 37.736,42- 37.688,57-

85.417,97- 85.323,63-

Reisekosten
2560 1 Reisekosten Projekt 276,00- 0,00

Raumkosten
2663 3 Raumnebenkosten Werbung/Öffentlichk. 5.843,59- 4.041,03-

2663 4 Raumnebenkosten Verwaltung 6.293,10- 4.351,87-

2663 6 Raumnebenkosten Programmausgaben 10.338,67- 7.149,51-

22.475,36- 15.542,41-

Übrige Ausgaben
2664 4 Instandhaltung Verwaltung 160,00- 0,00

2701 3 Büromaterial Werbung 193,82- 322,64-

2701 4 Büromaterial Verwaltung 208,74- 347,45-

2701 6 Büromaterial Programmausgaben 342,92- 570,82-

2702 0 Porto/Telefon Werbung/Öffentlichkeit 1.400,33- 1.915,95-

2707 0 Infobil 290,77- 105,42-

2709 0 Verrechnungen Brasilien 290.902,79- 306.986,77-

2709 1 Gebühren u. Sonstiges Brasilien 1.004,66- 846,75-

2709 2 Vertr. d. dt. Vereins 0,00 2.000,00-

2711 0 Lohn- und Buchführungskosten 5.939,35- 5.873,25-

2712 0 Druckkosten 10.784,94- 8.894,86-

2713 0 Didaktische Materialien 7.189,96- 5.929,90-

2715 4 Gebühren Verwaltung 641,26- 635,57-

2753 1 Versicherungen/Beiträge Projekt 445,05- 431,85-

2753 4 Versicherungen/Beiträge Verwaltung 1.780,19- 1.727,39-

2754 4 KFZ-Vers./-Steuer Verwaltung 106,22- 29,00-

336.617,62-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen



31.12.2024 Vorjahr

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 321.391,00- 291.755,19 136.799,19-

336.617,62-

Übrige Ausgaben
2894 0 Rechts- und Beratungskosten 2.950,00- 3.048,26-

2900 3 Sonstige Kosten Programmausgaben 1.440,00- 1.690,00-

2900 4 Sonstige Kosten Verwaltung 3.926,96- 7.477,46-

2900 5 Sonstige Fundraising 59,00- 1.283,40-

2900 6 Software- und EDV-Kosten 1.281,35- 1.286,46-

331.048,31- 351.403,20-

VERMÖGENSVERWALTUNG

Miet- und Pachterträge
4110 0 Miet- u. Pachterträge 0% USt 6.000,00 5.560,00

Zins- und Kurserträge
4150 0 Zinserträge 0% USt 5.541,73 3.524,00

4151 0 Erträge aus Wertpapieren 0% USt 10,50 9,00

5.552,23 3.533,00

Sonstige Ausgaben
4712 0 Nebenkosten des Geldverkehrs 857,00- 849,41-

SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

Umsatzerlöse
8000 0 Einnahmen aus Umsatzerlösen 1.321,00 1.420,00

Sonstige betriebliche
Aufwendungen

8300 0 Anteilige Raumkosten 216,00- 818,02-

JAHRESERGEBNIS
Jahresergebnis 27.492,89- 142.739,20-

Entnahmen aus dem
Vereinskapital

3952 0 Entn.n.zeitn.zu ver. Mittel/Vereinskap. 27.492,89 111.071,63

Entnahmen aus gebundenen
Ergebnisrücklagen

3953 0 Entnahmen aus gebundenen Rücklagen 0,00 31.667,57

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto EntwicklungBezeichnung Stand zum Stand zumZugang Umbuchung Abschreibung

31.12.202401.01.2024der Abgang- Zuschreibung-

EUREUREUREUREUR

EDV-Software, entgel

tl. erworben

0027 0 5.750,00Ansch-/Herst-K 5.750,00

5.749,00 5.749,00Abschreibung

1,00 1,00Buchwerte
Grundstückswert beba

ut mit Gebäuden

0055 0 1,00 1,00Ansch-/Herst-K

0,00Abschreibung

1,00Buchwerte 1,00
Gebäude0100 0 1,00 1,00Ansch-/Herst-K

0,00Abschreibung

1,00Buchwerte 1,00
Büroeinrichtung0320 0 1.058,00Ansch-/Herst-K 1.058,00

1.057,00 1.057,00Abschreibung

1,00 1,00Buchwerte

Geringwertige Wirtsc

haftsgüter

0340 0 779,00Ansch-/Herst-K 779,00

779,00 779,00Abschreibung

0,00 0,00Buchwerte
Geschäftsausstattung0410 0 920,76Ansch-/Herst-K 920,76

919,76 919,76Abschreibung

1,00 1,00Buchwerte
Geringwertige Wirtsc

haftsgüter

0475 0 2.874,95Ansch-/Herst-K 2.874,95

2.874,95 2.874,95Abschreibung

0,00 0,00Buchwerte

11.382,71 11.384,71Ansch-/Herst-K 2,00Summe

11.379,71 11.379,71Abschreibung

3,00 5,00Buchwerte 2,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

EDV-Software, entgel
tl. erworben

0027 0

270001 Webdesign Service 18.08.2020 5.750,00 5.750,00AHK

Linear Absch 5.749,00 5.749,00

3/00 1,00 1,00BW33,33

EDV-Software, entgel

tl. erworben

Summe 5.750,00Ansch-/Herst-K 5.750,00

5.749,00 5.749,00Abschreibung

1,00 1,00Buchwerte



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

Grundstückswert beba
ut mit Gebäuden

0055 0

550001 Grundstück "Casa da Branca" 31.12.2024 1,00AHK 1,00

Keine AfA Absch 0,00

1,00BW 1,000,00

Grundstückswert beba

ut mit Gebäuden

Summe 1,00 1,00Ansch-/Herst-K

0,00Abschreibung

1,00Buchwerte 1,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

Gebäude0100 0
1000001 Gebäude "Casa da Branca" 31.12.2024 1,00AHK 1,00

Keine AfA Absch 0,00

1,00BW 1,000,00

GebäudeSumme 1,00 1,00Ansch-/Herst-K

0,00Abschreibung

1,00Buchwerte 1,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

Büroeinrichtung0320 0
3200002 Cyber Tech Synology Server 22.12.2020 1.058,00 1.058,00AHK

Linear Absch 1.057,00 1.057,00

3/00 1,00 1,00BW33,33

BüroeinrichtungSumme 1.058,00Ansch-/Herst-K 1.058,00

1.057,00 1.057,00Abschreibung

1,00 1,00Buchwerte



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

Geringwertige Wirtsc
haftsgüter

0340 0

3400001 Lenovo Erst. S. Kienzle  

AmazonRg.

08.03.2023 779,00 779,00AHK

GWG/voll Absch 779,00 779,00

1/00 0,00 0,00BW100

Geringwertige Wirtsc

haftsgüter

Summe 779,00Ansch-/Herst-K 779,00

779,00 779,00Abschreibung

0,00 0,00Buchwerte



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

Geschäftsausstattung0410 0
4100001 Notebook 05.03.2020 920,76 920,76AHK

Linear Absch 919,76 919,76

3/00 1,00 1,00BW33,33

GeschäftsausstattungSumme 920,76Ansch-/Herst-K 920,76

919,76 919,76Abschreibung

1,00 1,00Buchwerte



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinder in Rio e.V.
Oberhausen

Konto Stand zumUmbuchungZugangStand zumEntw.Datum AbschreibungBezeichnung

01.01.2024 31.12.2024AfA-Art derInventarbezeichnungInventar Abgang- Zuschreibung-

EUR EUR EUR EUR EUR%ND

Geringwertige Wirtsc
haftsgüter

0475 0

4750001 Radio Radtke MateBook 22.12.2020 680,00 680,00AHK

GWG/voll Absch 680,00 680,00

1/00 0,00 0,00BW100
4750002 Radio Radtke Beamer 22.12.2020 740,00 740,00AHK

GWG/voll Absch 740,00 740,00

1/00 0,00 0,00BW100
4750003 Laptop 07.12.2021 429,00 429,00AHK

GWG/voll Absch 429,00 429,00

1/00 0,00 0,00BW100
4750004 Smartphone + Zubehör 22.12.2021 209,95 209,95AHK

GWG/voll Absch 209,95 209,95

1/00 0,00 0,00BW100
4750005 Amazon Digitalrecorder 15.01.2021 317,00 317,00AHK

GWG/voll Absch 317,00 317,00

1/00 0,00 0,00BW100
4750006 HP Notebool (Saturn) 15.01.2021 499,00 499,00AHK

GWG/voll Absch 499,00 499,00

1/00 0,00 0,00BW100

Geringwertige Wirtsc

haftsgüter

Summe 2.874,95Ansch-/Herst-K 2.874,95

2.874,95 2.874,95Abschreibung

0,00 0,00Buchwerte



Anschaffungs-,

Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen

kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert

01.01.2024 31.12.2024 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene

Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten

und Werten 5.750,00 0,00 0,00 0,00 5.749,00 0,00 1,00

Summe immaterielle

Vermögensgegenstände 5.750,00 0,00 0,00 0,00 5.749,00 0,00 1,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-

gleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken

Grundstücke, grundstücks-

gleiche Rechte und Bauten 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Gebäude 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

Vereinsausstattung 1.837,00 0,00 0,00 0,00 1.836,00 0,00 1,00

Sonstige Anlagen und

Ausstattung 3.795,71 0,00 0,00 0,00 3.794,71 0,00 1,00

Summe Sachanlagen 5.632,71 2,00 0,00 0,00 5.630,71 0,00 4,00

Summe Anlagevermögen 11.382,71 2,00 0,00 0,00 11.379,71 0,00 5,00

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2024

Kinder in Rio e.V. Unterstützung hilfebedürftiger Kinder usw., Oberhausen



Kinder in Rio e.V

Vermögensübersicht zum 31.12.2024 Stand Stand 
DATEV 01.01.2024 Zugang Abgang 31.12.2024
Konto € € € €

11700

Vereinskapital 146.650,77 € 19.992,89 € 126.657,88 €
Direkteinlage 2,00 € 2,00 €

Aus Erbschaften

Allgemeine  Rücklage 100.000,00 € 100.000,00 €
Investitionen in lfd. Prokjekte 0,00 € 0,00 €
Investitionen in langfristige Fundraisingaktivitäten 52.000,00 € 7.500,00 € 44.500,00 €

Entnahme zum Ausgleich Verlust nach § 62 Abs. 1 Nr 3 AO 0,00 € 0,00 €

298.650,77 € 2,00 € 27.492,89 € 271.159,88 €

Entwicklung Vereinsvermögen nach § 62 AO Stand Stand 
DATEV 01.01.2024 Zugang Abgang 31.12.2024
Konto € € € €

Gebundene Rücklage nach nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO 10000 0,00 € 0,00 €

Freie Rücklage nach nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 10700 0,00 € 0,00 €

max 1/3 Überschuss Vermögensverwaltung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
max. 10% Einnahmen ideeller Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darstellung Rücklagenentwicklung 31.12.2024

Vereinskapital/ sonstige nicht zeitnah zu verwendende Mittel 
nach § 62 Abs. 3 AO



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften 

Stand: Oktober 2023
Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge1 zwischen Steuerberatern2 und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften (im Folgen-
den „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

 1.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsge-

mäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt. 
(2)	Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. 
(3)	Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung 

oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. 
(4)	Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfüh-

rung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5)	Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesen-
heit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel 
zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

 2. Verschwiegenheitspflicht
(1)	Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis 

gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2)	Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater 
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information 
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3)	Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.
(4)	Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchführung 

eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht
belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – 
vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

 3.	 Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbeson
dere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag 
des Auftraggebers hinzuzuziehen.

 4.	 Elektronische Kommunikation, Datenschutz3

(1)	Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2)	Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu 
bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater 
dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3)	Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der
Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu. 

 5. Mängelbeseitigung
(1)	Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
(2)	Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel 

darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen 
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

 6. Haftung
(1)	Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtver-

letzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 45 
Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt.  Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen 
sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit 
des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegren-
zung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 
BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit 
dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.

1	 Bei online abgeschlossenen Verträgen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 „Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklärung und Muster-Wider-
rufsformular für online abgeschlossene Verbrauchermandate“ zu beachten. Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

2	 Der Begriff „Steuerberater“ umfasst im Folgenden jeweils auch Steuerbevollmächtigte.
3	 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Der Steuerberater muss außerdem die Informations-

pflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im DWS-Hinweisblatt  
Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigten
daten“ zu beachten.

4	 Bitte Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden, und die 
vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Für Berufsausübungsgesell-
schaften gelten höhere Beträge (siehe Fn. 5). Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

5	 Nach § 55f Abs. 1 StBerG ist jede Berufsausübungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung ver-
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pflichtet. Differenzierend geregelt ist die Höhe der erforderlichen Sozietätsdeckung, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschränkung der Haftung für natürliche 
Personen vorliegt (vgl. § 55f Abs. 2 und 3 StBerG). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen auf den vierfachen 
Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hin-
sichtlich des einzelnen Schadensfalles entsprechen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.
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(2)	Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

(3)	Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvoll-
ständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird
vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für mündliche Auskünfte des Steuerberaters oder
seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4)	Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, verjähren 18 Monate ab 
Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber fünf Jahre nach der Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist 
die früher endende Frist.

 7.	 Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1)	Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbe-

rater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine 
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des 
Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen 
Rücksprache zu halten.

(2)	Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3)	Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-

inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4)	Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur

Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater
vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der 
Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch 
den Steuerberater entgegensteht.

(5)	Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater 
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf
Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und 
zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

 8. Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb 
der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

 9.	 Vergütung, Rechnungsstellung, Vorschuss und Aufrechnung
(1)	Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsver-

ordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung 
ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko 
des Steuerberaters stehen.

(2)	Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.

(3)	Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit 
vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(4)	Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.

(5)	Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vor-
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. 
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile 
aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem
Auftragsverhältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(6)	�Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum leistet. 
10.	Beendigung des Vertrags

(1)	Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den 
Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2)	Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es 
sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon 
abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3)	Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.

(4)	Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) 	Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbeson-
dere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11.	Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1)	Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im Wege 

der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2)	Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich 
der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart.

12.	Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG
(1)	Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus ergebende Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der 

Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlassung des Steuer
beraters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt 
oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

(2)	Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).6

13.	Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. 

6	 Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige 
Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.
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